
Satzung

des (…) – Fonds
Präambel

Im Gedenken an (…)/aus Anlass (…) wird der folgende Fonds errichtet:

§ 1

Name, Wirkungsbereich und Sitz des Fonds

(1) Die Bezeichnung des Fonds, der Rechtspersönlichkeit besitzt, lautet (…).

(2) Der Wirkungsbereich des Fonds erstreckt sich auf (…).

(3) Der Sitz des Fonds ist (…).

§ 2

Fondsvermögen

(1) Das Vermögen des Fonds beträgt EUR (…) (in Worten: […]).

(2) Es setzt sich aus den folgenden Vermögenswerten zusammen: (…).

(3) Das Fondsvermögen kann sich erhöhen durch:

(a) weitere Zuwendungen des Fondsgründers/der Fondsgründerin/der Fondsgründer,

(b) eventuelle Spenden und Schenkungen,

(c) Zinsen und sonstige Erträgnisse des Fondsvermögens,

(d) (…).

(4) Die Veranlagung des Fondsvermögens hat folgendermaßen zu erfolgen: (…).

(5) Zur Erreichung des Fondszwecks können das Fondsvermögen und die Erträgnisse des Fondsvermögens verwendet werden.

(6) Rechtsgeschäfte über die Belastung und Veräußerung von unbeweglichem Fondsvermögen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Genehmigung der Fondsbehörde.

§ 3

Zweck des Fonds

(1) Der Zweck des Fonds besteht in (…).

(2) Dieser Zweck soll insbesondere erreicht werden durch:

· die Vergabe von Stipendien (…);

· die Vergabe von Preisen (…);

· die Gewährung von Förderungen (…);

· (…).

§ 4
Begünstigte Personen

(1) Zuwendungen aus Mitteln des Fonds können Personen erlangen, die (…).

(2) Die Gewährung der Zuwendungen kann über Antrag begünstigungsfähiger Personen als auch über Vorschlag Dritter erfolgen.

(3) Die Empfänger der Fondsmittel werden vom Kuratorium unter Beachtung des Fondszwecks nach dem folgenden Verfahren festgestellt: (…)

§ 5

Organe des Fonds

Die Organe des Fonds sind:

a) das Kuratorium,

b) der Vorsitzende des Kuratoriums,

c) der Stellvertreter des Vorsitzenden.

§ 6

Kuratorium

(1) Das Kuratorium besteht aus dem Vorsitzenden, dem Stellvertreter des Vorsitzenden und weiteren (…) Mitgliedern.

(2) Die erstmalige Bestellung der Mitglieder des Kuratoriums erfolgt durch die Fondsbehörde. Die Funktionsperiode der Mitglieder beträgt (…) Jahre.

(3) Der Vorsitzende des Kuratoriums und sein Stellvertreter werden vom Kuratorium aus dessen Mitte auf die Dauer von (…) Jahren gewählt. Bei Ausscheiden des Vorsitzenden wird dessen Stellvertreter für die verbleibende Funktionsperiode des ausgeschiedenen Vorsitzenden zum Vorsitzenden.
(4) Bei Ausscheiden eines Mitglieds des Kuratoriums ist durch die verbleibenden Mitglieder eine Ergänzungswahl vorzunehmen. 

(5) Die Kandidaten für die Wahl sind vom Vorsitzenden vorzuschlagen.

(6) Die Wahl hat bei Anwesenheit von (…) Mitgliedern stattzufinden; als gewählt gilt, wer (…) der gültigen Stimmen erhalten hat.
(7) Die Kuratoriumsmitglieder üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus; sie haben nur Anspruch auf Ersatz der notwendigen Barauslagen.
§ 7

Aufgaben des Kuratoriums

(1) Dem Kuratorium obliegt die satzungsmäßige Verwaltung des Fondsvermögens. 

(2) Zu den Aufgaben des Kuratoriums gehören insbesondere:

(a) Wahl und Abberufung des Vorsitzenden und seines Stellvertreters,

(b) Beschlussfassung über die Veranlagung des Fondsvermögens,

(c) Beschlussfassung über den Gebarungsplan und den Rechnungsabschluss,

(d) Beschlussfassung über die Zuerkennung der Fondsgenüsse,

(e) Entscheidung über Satzungsänderungen und die Auflösung des Fonds,

(f) (…).

(3) Das Kuratorium fasst seine Beschlüsse in Sitzungen. Für eine gültige Beschlussfassung des Kuratoriums sind die ordnungsgemäße Einladung aller Kuratoriumsmitglieder und die Zustimmung von mindestens (…) Mitgliedern bei Anwesenheit von mindestens (…) Mitgliedern notwendig.
Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.

(4) Für eine ordnungsgemäße Einladung der Mitglieder ist deren schriftliche Verständigung mindestens (…) Wochen vor dem Termin notwendig; gleichzeitig mit der Verständigung sind die Tagungsordnungspunkte mitzuteilen.

(5) Bei der Wahl eines neuen Kuratoriumsmitgliedes (Ergänzungswahl), sowie bei Satzungsänderungen ist die Zustimmung von (…) Mitgliedern bei Anwesenheit von (…) Mitgliedern erforderlich.

(6) Jede Bestellung oder Abberufung von Fondsorganen ist der Fondsbehörde binnen vierzehn Tagen unter Angabe des Namens und der Adresse der Fondsorgane bekanntzugeben.
§ 8
Aufgaben des Vorsitzenden
Dem Vorsitzenden bzw. im Fall seiner Verhinderung dessen Stellvertreter obliegen:

(a)
die Vertretung des Fonds nach außen,

(b)
die Bestellung der Mitglieder des Kuratoriums auf der Grundlage der Wahl des       


Kuratoriums,

(c)
die Erstellung des Gebarungsplans und des Rechnungsabschlusses, 

(d)
die Einberufung der Sitzungen des Kuratoriums,

(e)
die Führung des Vorsitzes im Kuratorium,
(f) 
(…).

§ 9
Vertretung des Fonds und Zeichnung

(1) Der Fonds wird nach außen vom Vorsitzenden bzw. im Falle seiner Verhinderung von dessen Stellvertreter vertreten.

(2) Protokolle über Beschlüsse des Kuratoriums, der Jahresabschluss sowie alle den Fonds verpflichtenden Schreiben und Urkunden sind vom (…) zu unterzeichnen.

(3) Schriftstücke sind mit der Fertigungsklausel „Für den Fonds“ und sodann „Der Vorsitzende“ bzw. „Der Stellvertreter des Vorsitzenden“ bzw. „Kuratoriumsmitglied“ zu versehen.

§ 10

Rechnungslegung, Geschäftsjahr und staatliche Aufsicht

(1) Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der rechtskräftigen Genehmigung der Fondssatzung durch die Fondsbehörde und endet mit Ablauf des 31. Dezembers desselben Jahres. In weiterer Folge gilt als Geschäftsjahr das Kalenderjahr.

(2) Spätestens zwei Monate nach Abschluss eines Geschäftsjahres hat der Vorsitzende des Kuratoriums einen Jahresabschluss zu erstellen. Das Kuratorium hat über den Jahresabschluss Beschluss zu fassen. Der Jahresabschluss ist bis zum 30.Juni des Folgejahres der Fondsbehörde vorzulegen.

§ 11

Änderung der Fondssatzung

Zur Änderung der Fondssatzung über Beschluss des Kuratoriums ist die Genehmigung der Fondsbehörde erforderlich. Im Kuratorium ist für eine Satzungsänderung die Zustimmung von mindestens (…) Mitgliedern bei Anwesenheit von (…) Mitgliedern notwendig.

§ 12

Auflösung des Fonds

(1) Der Fonds ist auf bestimmte Zeit errichtet. 

(2) Die Auflösung des Fonds erfolgt (…). Der Fonds ist darüber hinaus bei Vorliegen eines gesetzlich verankerten Auflösungsgrundes (…) durch die Fondsbehörde aufzulösen.

(3) Das im Zeitpunkt der Auflösung des Fonds vorhandene Vermögen fällt an (…) zur Verwendung für gemeinnützige oder mildtätige Zwecke im Sinne der §§ 34 ff BAO. 


Ist dies nicht möglich, so fällt das Vermögen einem Fonds mit ähnlichem Fondszweck


zu. Ist auch dies nicht möglich, so ist das Fondsvermögen einem der Fondswidmung 


möglichst nahekommenden gemeinnützigen oder mildtätigen Zweck zuzuführen.
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